
 
 

 
  

Tax News 
Aktuelle Informationen zum  

Steuer- und Wirtschaftsrecht 
 

 

Nr. 6/2015 



© Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH | Nr 6/2015 | 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Inhalt 
 

Steuerreform 2015/16: Anpassung des 

Einkommensteuer-tarifs und automatische 

Arbeitnehmerveranlagung ..................................................... 3 

Steuerreform 2015/16: Leid und Freud‘ der  Hoteliers 

(Teil 1) ................................................................................... 4 

Steuerreform 2015/16: Änderungen bei der 

Grunderwerbsteuer ................................................................ 5 

Steuerreform 2015/16: Auswirkungen auf 

Privatstiftungen ...................................................................... 6 

Steuerreform 2015/16: Neuregelung beim 

Sachbezug für Dienstfahrzeuge ............................................ 7 

Steuerreform 2015/16: Erhöhung der 

Kapitalertragsteuer ................................................................ 8 

Steuerreform 2015/16:  Kunst und Kultur werden 

teurer! .................................................................................... 9 

Steuerreform 2015/16: Vereinfachtes Formular für 

Kleinbetriebe .......................................................................... 10 

Steuerreform 2015/16: Auswirkungen auf 

Umgründungen ...................................................................... 11 

Steuerreform 2015/16: Ausweitung der steuerfreien 

Zuwendungen an Mitarbeiter ................................................. 12 

Steuerreform 2015/16: Auswirkungen auf Startups ............... 13 

Kurz-News ............................................................................. 14 

Steuertermine im Juli 2015 .................................................... 15 

World Tax Advisor ................................................................. 15 

Transfer Pricing Alert ............................................................. 16 

Veröffentlichungshinweis ....................................................... 16 

Veranstaltungshinweise ......................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

 
 

 

 

Liebe Leser, 

 

die Regierungsvorlage zum Steuerreformgesetz 2015/16 

wurde am 16. Juni im Ministerrat beschlossen und sodann 

im Nationalrat eingebracht. Die Beschlussfassung ist für 

Mitte Juli vorgesehen. 

 

Falls Sie prüfen möchten, ob Sie 2016 tatsächlich eine 

steuerliche Entlastung Ihres persönlichen Faktors Arbeit 

Einkommens erwarten dürfen, steht Ihnen dafür der Entlas-

tungsrechner des BMF zur Verfügung. Den je nach Ver-

brauch (>120/130 Gramm CO2/km) erhöhten PKW-

Sachbezug müssen Sie dabei selbst eingeben. Wenn Sie 

zu der derzeit noch relativ überschaubaren Gruppe von 

Personen gehören sollten, die ein Elektrofahrzeug überlas-

sen bekommen, dürfen Sie sich freuen und hier Null eintra-

gen. 

 

Mit der Vereinfachung der Steuergesetze ist es wieder 

einmal nichts geworden. Ganz im Gegenteil sind insbeson-

dere die Regelungen zur Grunderwerbsteuer ausgespro-

chen komplex geraten. Die im Vorfeld diskutierte verhält-

nismäßig niedrige Steuerbelastung bei Schenkung/ Verer-

bung einer Liegenschaft zB durch beide Elternteile an ein 

Kind wurde nun leider (voraussichtlich) ausgehebelt.  

 

Auch bei der Einlagenrückzahlung droht eine komplexe 

Bestimmung die unternehmerischen Spielräume deutlich 

einzuengen. Die Notwendigkeit dazu erscheint jedoch vor 

dem Hintergrund, dass Dividenden und Veräußerungsge-

winne ohnedies gleich besteuert werden, eher fragwürdig. 

Die geringe Hoffnung bleibt, dass diese Bestimmung im 

weiteren Gesetzgebungsverfahren doch noch entschärft 

wird. 

 

In unserer aktuellen Ausgabe haben wir uns nicht nur mit 

einzelnen Themenbereichen im Detail befasst, sondern wir 

beleuchten auch, welche Auswirkungen die Steuerreform 

2015/16 auf einzelne Branchen, wie Kunst und Kultur bzw 

die Hotellerie haben wird. Hier lässt sich auch noch eine 

gewisse Steuerersparnis erzielen, wenn Sie Ihr Abo 2016 

bzw Ihren nächsten Urlaub noch vor dem 1.9.2015 buchen 

und bezahlen. 

 

Eine interessante Lektüre und einen erholsamen Urlaub 

wünscht 

 

Ihr 

Georg Erdélyi 
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Einkünfte vorliegen, eine Steuergutschrift resultiert und 

dem Finanzamt ein Girokonto des Steuerpflichtigen 

bekannt ist. 

 

Fazit. Die Erhöhung der Tarifstufen in Verbindung mit 

der Senkung der Steuersätze bewirkt für die meisten 

Steuerpflichtigen eine deutliche Entlastung in der Ein-

kommensteuer. Insbesondere für Steuerpflichtige mit 

geringem Einkommen wirkt sich das neue Tarifsystem 

vorteilhaft aus. Beachtet werden müssen bei dieser 

Rechnung jedoch die außertourliche Anhebung der 

sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage 

sowie diverse andere Gegenfinanzierungsmaßnahmen 

(wie zB die Anhebung der Sachbezugswerte iZm der 

Zurverfügungstellung eines Firmen PKW). Für eine 

Analyse Ihrer konkreten Situation empfiehlt sich der 

„Entlastungsrechner“ des BMF .

 

Bernhard Geiger 

bgeiger@deloitte.at 

 

 

 

 

Katrin Hopfgartner 

khopfgartner@deloitte.at 

 

 

 

 

  
 

Tax News 

Payroll und Expatriates 

Steuerreform 2015/16: Anpassung des Einkommensteuer-

tarifs und automatische Arbeitnehmerveranlagung 

Überblick: Eine wichtige Neuerung bringt die Steuerre-

form 2015/16 auch in der Besteuerung des Einkom-

mens. Die Tarifstufen sowie die jeweiligen Steuersätze 

des Einkommensteuergesetzes sollen angepasst wer-

den. Für die Arbeitnehmer ist eine Erleichterung bei der 

Erstellung ihrer Steuererklärung geplant. 

 

Einkommensteuertarif. Kernstück der Steuerreform ist 

die Anpassung des Steuertarifs gem § 33 Einkommen-

steuergesetz. Dies betrifft einerseits die Anzahl der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatische Arbeitnehmerveranlagung. Eine Ent-

lastung für alle steuerpflichtigen Arbeitnehmer soll die 

automatische Berücksichtigung bestimmter Sonderaus-

gaben im Veranlagungsverfahren bringen. Die betref-

fenden Ausgaben müssen künftig nicht mehr durch den 

Steuerpflichtigen selbst in der Arbeitnehmerveranlagung 

geltend gemacht werden, sondern sie kommen durch 

den automatisierten Informationsaustausch jedenfalls 

steuermindernd zum Ansatz. Künftig sind die jeweiligen 

Organisationen verpflichtet, relevante Informationen 

direkt an die Finanzverwaltung weiterzuleiten. Damit 

wird sichergestellt, dass die Daten automatisch in die 

Arbeitnehmerveranlagung aufgenommen werden. Fol-

gende Ausgaben sind von der Automatisierung erfasst: 

 

• Beiträge an Kirchen und gesetzlich anerkannte Religi-

onsgemeinschaften 

• Spenden iSd § 18 Abs 1 Z 7 EStG 

• Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung, ein-

schließlich des Nachkaufs von Versicherungszeiten in 

der gesetzlichen Pensionsversicherung und vergleich-

bare Beiträge an Versorgungs- und Unterstützungsein-

richtungen der Kammern der selbständig Erwerbstäti-

gen. 

 

Überdies soll eine antragslose Veranlagung vom Fi-

nanzamt vorgenommen werden, wenn bis 30. Juni keine 

Arbeitnehmerveranlagung eingereicht wurde, nach den 

Informationen des Finanzamtes nur lohnsteuerpflichtige 

 

Einkommen Berechnungsformel Grenzsteuersatz 

bis EUR 11.000  0% 

über EUR 11.000 bis EUR 18.000 
(Einkommen – 11.000) x 1.750 

7.000 
25% 

über EUR 18.000 bis EUR 31.000 
(Einkommen – 18.000) x 4.550 + 1.750 

13.000 
35% 

über EUR 31.000 bis EUR 60.000 
(Einkommen – 31.000) x 12.180 + 6.300 

29.000 
42% 

über EUR 60.000 bis EUR 90.000 
(Einkommen – 60.000) x 14.400 + 18.480 

30.000 
48% 

über EUR 90.000 bis EUR 1.000.000 
(Einkommen – 90.000) x 455.000 + 32.880 

910.000 
50% 

über EUR 1.000.000 (Einkommen – 1.000.000) x 0,55 + 487.880 55% 

 

Tarifstufen und andererseits die Höhe des jeweiligen 

Steuersatzes. Die bisherige Unterteilung in drei Pro-

gressionsstufen soll künftig auf sechs Stufen ausgewei-

tet werden. Zudem sind in den einzelnen Steuerklassen 

angepasste Steuersätze vorgesehen. Der aktuelle Ein-

gangssteuersatz idHv von 36,5% wird dabei auf 25% 

gesenkt. Der Spitzensteuersatz wird von 50% auf 55% 

angehoben und kommt künftig ab einem Einkommen 

von mehr als EUR 1.000.000 zur Anwendung. Im Detail 

ergibt sich folgendes Tarifsystem: 
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für die Verköstigung herausgerechnet und weiterhin mit 

10% besteuert werden. Als Basis für die Aufteilung die-

nen die Einzelverkaufspreise. Liegen keine Einzelver-

kaufspreise vor, weil bspw ausschließlich Halbpension 

angeboten wird, ist nach den Kosten aufzuteilen. Dies 

stellt zwar eine Steuererleichterung dar, macht die 

Handhabung (bzw die Programmierung des Hotelpro-

grammes) jedoch komplex, zumal es vorkommen kann, 

dass die Verköstigungspreise saisonalen Anpassungen 

unterliegen.  

 

Einnahmen-/Ausgaben Rechner, also jene Betriebe, 

die ihr Ergebnis nach Zahlungsflüssen ermitteln (im 

Gegensatz zu bilanzierenden Betrieben), können ab 

2016 Verluste unbeschränkt vortragen. Laut derzeitiger 

Rechtslage müssen Verluste, die ein Einnahmen-

/Ausgaben Rechner erzielt, innerhalb von drei Jahren 

mit Gewinnen verrechnet werden, andernfalls verfallen 

diese Verluste ungenutzt. Ab 2016 wird diese dreijährige 

Verlustvortragsgrenze aufgehoben. Das heißt ab dem 

Jahr 2013 erzielte Verluste können unbeschränkt vorge-

tragen und mit zukünftigen Gewinnen verrechnet wer-

den.  

 

Fazit. Mit 1.4.2016 ist auf Beherbergungsleistungen 

Umsatzsteuer iHv. 13% einzuheben. Eine Übergangs-

frist erlaubt jedoch für Nächtigungen bis inkl. 2017 wei-

terhin 10% Umsatz in Rechnung zu stellen, sollten hier-

für bereits vor dem 1.9.2015 Anzahlungen eingenom-

men worden sein. Zumindest für Anreise Ende März 

2016 sollte man versuchen, die Anzahlungen noch bis 

Ende August 2015 einzunehmen. Gelingt dies, können 

komplexe Rechnungen mit zwei Steuersätzen an Gäste 

die über den 1.4.2016 im Hotel sind vermieden werden. 

Die unbeschränkte Verlustvortragsmöglichkeit für Ein-

nahmen-/Ausgaben Rechner ist als eine sehr positive 

Änderung durch die Steuerreform hervorzuheben! Sie 

ermöglicht ab 2016 Verluste die ab 2013 entstanden 

zeitlich unbeschränkt mit Gewinnen der Zukunft zu ver-

rechnen. 

 

 

Birgit Breyner 

bbreyner@deloitte.at 

 

 

 

 

  

 

Tax News 

Allgemeines und neue Gesetze 

Steuerreform 2015/16: Leid und Freud‘ der  

Hoteliers (Teil 1) 

Neue Übergangsbestimmung zur Umsatzsteuerer-

höhung und Jubel bei Einnahmen-Ausgaben-

Rechnern. Bekanntlich ist der Tourismus eine der tra-

genden Säulen der österreichischen Wirtschaft. In der 

umfangreichen Sparte Tourismus wiederum weist die 

Beherbergungsbranche eine besonders hohe Wert-

schöpfung auf. Allein die durch die WKO vertretenen 

Beherbergungsbetriebe leisteten 2015 einen Beitrag von 

14,8% zum BIP (WKO, Fachverband Hotellerie). So 

manchen Hotelbetreiber beschleicht jedoch langsam das 

Gefühl, ununterbrochen durch neue gesetzliche Rege-

lungen zur Kassa gebeten zu werden: Umbaumaßnah-

men zum Raucherschutz (bis 2018 ist nun nochmals 

umzubauen!), Allergenverordnung, Schaumweinsteuer, 

und ab dem nächstem Jahr die Erhöhung der Umsatz-

steuer und in manchen Fällen auch die Verteuerung von 

Betriebsübergaben. Wir versuchen jedoch die kleinen 

Lichtblicke, die sich für Hotels ab nächstem Jahr noch 

bieten, aufzuzeigen und dürfen in diesem ersten Teil 

unserer Serie dazu, Umsatzsteuererhöhung und Ände-

rungen für Einnahmen-/Ausgaben Rechner unter die 

Lupe nehmen: 

 

Umsatzsteuer. Mit 1.4.2016 wird die Umsatzsteuer für 

Nächtigungen von derzeit 10% auf 13% erhöht. Dies gilt 

grundsätzlich für alle Umsätze, die nach dem 31.3.2016 

ausgeführt werden dh für alle Nächtigungen, ab 

1.4.2016. Das verlängerte Osterwochenende ist zwar 

2016 relativ früh (26. bis 28.3.); dennoch haben wohl 

viele Wintersaisonbetriebe auch noch die Woche vom 

Ostermontag (28.3. bis 3.4.) oder länger geöffnet. Das 

heißt, ein Gast der beispielsweise am Karsamstag für 

eine Woche anreist (Abreise wäre dann der 2.4.) hätte 

für Sa 26.3. bis Do 31.3. 10% Umsatzsteuer zu leisten, 

für die restlichen zwei Aufenthaltstage 13%. Es müsste 

eine Rechnung mit zwei unterschiedlichen Umsatzsteu-

ersätzen ausgestellt werden. Hier kam in letzter Minute 

noch eine Erleichterung in die Regierungsvorlage, die im 

Entwurf ursprünglich nicht vorgesehen war: 

 

Übergangsregel. Für alle Umsätze ab dem 1.4.2016 bis 

inklusive 31.12.2017 (!) darf weiterhin der Steuersatz 

von 10% angewendet werden, wenn hierfür noch vor 

dem 1.9.2015 eine Anzahlung erfolgt. Es heißt daher 

nun den Sommer zu nutzen und die Marketingtrommel 

kräftig zu rühren, um noch möglichst viele Gäste zur 

Anzahlung zu bewegen. Dies kann vermutlich bei 

Stammkunden leichter erreicht werden! Wird eine An-

zahlung jedoch erst ab dem 1.9.2015 geleistet gilt das 

zuvor Gesagte: ab 1.4.2016 13% auf Nächtigungsleis-

tungen. Wird dem Gast ein Pauschalpreis in Rechnung 

gestellt, also beispielsweise Nächtigung inkl Frühstück 

oder Nächtigung inkl Halbpension, darf der Preisanteil 
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begünstigte Tarif von 0,5% gelten. Auf Antrag soll die 

Steuer auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden können, 

sofern der Stufentarif oder der Steuersatz von 0,5% zur 

Anwendung kommt. 

 

Erwerbe im Familienverband bzw von Todes wegen. 

Erwerbe von Todes wegen, Erwerbe von Wohnungsei-

gentum bei Tod des Partners (§ 14 Abs. 1 WEG) und 

Erwerbe unter Lebenden im Familienverband gemäß  

§ 26a GGG (dh inklusive Geschwister, Neffen und Nich-

ten) sollen als unentgeltlich gelten. Dies bedeutet, dass 

der Grundstückswert mit dem Stufentarif besteuert wird; 

allfällige Gegenleistungen (insbesondere Übernahme 

von Schulden oder Einräumung von Wohn- oder Frucht-

genussrechten) sind unbeachtlich und unterliegen nicht 

(anders als noch im Begutachtungsentwurf) der 

(3,5%igen) GrESt. In Zukunft sollen außerdem Schen-

kungen zwischen Ehegatten bzw eingetragenen Part-

nern bis zu einem flächenbezogenen Freibetrag von  

150 m
2
 von der GrESt befreit sein und darüber hinaus 

zum Stufentarif vom anteiligen Grundstückswert besteu-

ert werden. Dieser Freibetrag soll auch bei Erwerben 

von Todes wegen und Erwerben von Wohnungseigen-

tum bei Tod des Partners (§ 14 Abs 1 WEG) hinsichtlich 

des Hauptwohnsitzes zustehen. 

 

Fazit. Als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-

steuer soll in Zukunft die Gegenleistung, mindestens 

jedoch der vom Verkehrswert abgeleitete „Grundstücks-

wert“ maßgeblich sein (mit Ausnahme der Übertragung 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe). Dies bedeutet 

insbesondere für die Übertragung von nichtbetrieblichen 

Grundstücken innerhalb des Familienverbandes eine 

deutliche Steuermehrbelastung, da für diese Erwerbe 

bisher nur GrESt in Höhe von 2% vom dreifachen Ein-

heitswert anfällt. Der unentgeltliche Erwerb kleinerer 

Grundstücke könnte in Zukunft allerdings auch günstiger 

als nach der bisherigen Rechtslage besteuert werden, 

da für diesen der Stufentarif zur Anwendung kommen 

soll. 

 

 

Gideon Tenner 

gtenner@deloitte.at 

 

 

 

 

  

 

Tax News 

Gebühren und Verkehrssteuern 

Steuerreform 2015/16: Änderungen bei der 

Grunderwerbsteuer 

Überblick. Der Begutachtungsentwurf zum Steuerre-

formgesetz 2015/16 sieht grundlegende Änderungen bei 

der Grunderwerbsteuer vor, welche nachfolgend näher 

dargestellt werden sollen: 

 

Grundstückswert. Anstelle des Einheitswertes soll bei 

unentgeltlichen und teilentgeltlichen Erwerbsvorgängen 

künftig der sogenannte „Grundstückswert“ (vgl hierzu im 

Detail unseren Beitrag vom 22.5.2015) maßgeblich sein, 

der am Verkehrswert orientiert ist. Nur bei der Übertra-

gung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke wird an 

der bisherigen Besteuerung (2% vom einfachen Ein-

heitswert innerhalb des Familienkreises) festgehalten. 

 

Stufentarif. Bei Feststellung der Bemessungsgrundlage 

für die GrESt soll künftig nur mehr die Abgrenzung ent-

geltlich (stets Besteuerung mit 3,5%) und unentgeltlich 

maßgeblich sein. Unentgeltliche Erwerbe sollen gegen-

über entgeltlichen Erwerben künftig dadurch begünstigt 

werden, dass für diese ein Stufentarif zur Anwendung 

kommt. Die Begriffe der Entgeltlichkeit bzw Unentgelt-

lichkeit sollen im Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 

explizit definiert werden: Erwerbe mit Gegenleistungen 

bis zu 30% des Grundstückswertes sollen zur Gänze als 

unentgeltlich gelten und somit von den Vorteilen des 

Stufentarifes profitieren. Bei einer Gegenleistung von 

mehr als 30%, aber nicht mehr als 70% ist der Steuer-

satz von 3,5% auf die Gegenleistung anzuwenden, wäh-

rend zusätzlich der unentgeltliche Anteil am Grund-

stückswert (die restlichen rund 30 bis 70%) dem Stufen-

tarif für unentgeltliche Übertragungen unterliegt („teilent-

geltliche Erwerbe“). Bei einer Gegenleistung (Kaufpreis 

oder zB Hypothekenübernahme) von über 70% des 

Grundstückswertes sollen hingegen 3,5% vom vollen 

Grundstückswert anfallen („entgeltliche Erwerbe“). Der 

Stufentarif beträgt von EUR 0 bis EUR 250.000 0,5%, 

von EUR 250.000 bis EUR 400.000 2%, darüber gene-

rell 3,5%. Unentgeltliche Erwerbe bzw die unentgeltli-

chen Teile von teilentgeltlichen Erwerben sollen zudem 

bei der Ermittlung der Grunderwerbsteuer nach dem 

Stufentarif zusammengerechnet werden, sofern sie 

zwischen denselben Personen innerhalb von fünf Jahren 

erfolgen. Eine Zusammenrechnung soll auch dann erfol-

gen, wenn eine Person von zwei oder mehreren Perso-

nen zum selben Zeitpunkt oder sukzessive eine wirt-

schaftliche Einheit erwirbt. 

 

Unentgeltliche Betriebsübertragungen. Werden be-

triebliche Grundstücke oder Immobilien vererbt oder 

(nach Vollendung des 55. Lebensjahrs) verschenkt, soll 

es einen Freibetrag von EUR 900.000 anstatt bisher 

EUR 365.000 geben. Bei „teilentgeltlichen“ Erwerben 

soll der Freibetrag aliquot zustehen. Die GrESt soll au-

ßerdem mit 0,5% des gesamten Grundstückswertes 

gedeckelt werden. Für Umgründungen soll generell der  
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nicht nachgewiesen werden kann (Vermutung eines 

40%igen Grundanteils). Für Betriebsgebäude gilt diese 

Aufteilung allerdings nicht. Hier ist die Aufteilung auch 

weiterhin konkret nach den konkreten Sachverhalten 

vorzunehmen. Für Privatstiftungen gelten diese neuen 

AfA-Sätze gleichermaßen, was zu einer faktischen Ver-

längerung der Nutzungsdauer bzw einer Reduktion der 

AfA-Bemessungsgrundlage und damit einer Verringe-

rung der jährlichen Abschreibbeträge der Immobilien 

führt. Ebenso sind insbesondere bisher auf zehn Jahre 

verteilen Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwen-

dungen ab 2016 auf 15 Jahre zu verteilen. 

 

Grunderwerbsteuer - Immobilienwidmung. Maßgeb-

lich für die Berechnung der Grunderwerbsteuer ist ab 

1.1.2016 die Entgeltlichkeit bzw Unentgeltlichkeit des 

Erwerbs. Entgeltlichkeit wird bei einer Gegenleistung 

von mehr als 70% des Grundstückswertes angenom-

men. Ein unentgeltlicher Erwerb wird bei einer Gegen-

leistung von unter 30% des Grundstückswertes ange-

nommen. Bei Unentgeltlichkeit kommt der Stufentarif 

zwischen 0,5 und 3,5% des Grundstückswertes zur 

Anwendung. Liegt der Wert der Gegenleistung zwischen 

30 und 70% des Wertes des Grundstücks, liegt Teilent-

geltlichkeit vor. In diesem Fall wird die Grunderwerb-

steuer für den entgeltlichen Teil des Erwerbs mit 3,5% 

berechnet. Für den unentgeltlichen Teil wird hingegen 

der Stufensteuersatz angewandt. Immobilienwidmungen 

an Privatstiftungen stellen unentgeltliche Vorgänge dar. 

Bisher wurden diese unentgeltlichen Widmungen mit 6% 

besteuert (3,5% Grunderwerbsteuer und 2,5% Stif-

tungseingangssteueräquivalent). Das Stiftungsein-

gangssteueräquivalent von 2,5% soll auch in Zukunft 

bestehen bleiben. Die Grunderwerbsteuer richtet sich 

bei der unentgeltlichen Widmung nach der Höhe des 

Grundstückswertes und beträgt daher zwischen 0,5 und 

3,5% (Gesamtsteuerbelastung daher weiterhin bis zu 

6% vom Grundstückswert).  

 

Grunderwerbsteuer ï Immobilienzuwendung. Bei der 

Zuwendung einer Immobilie durch die Privatstiftung an 

den Begünstigten fällt neben der KESt auch Grunder-

werbsteuer an. Da auch in diesem Fall kein entgeltlicher 

Vorgang vorliegt, kommt ab 2016 der Stufentarif zur 

Anwendung. Das Stiftungseingangssteueräquivalent fällt 

in diesem Fall freilich – wie bisher – nicht an. Bemes-

sungsgrundlage ist ab 2016 wiederum der Grund-

stückswert. 

 

Caroline Steininger 

csteininger@deloitte.at 

 
 
  

 

Tax News 

Vermögensverwaltung und Privatstiftung 

Steuerreform 2015/16: Auswirkungen auf Privat-

stiftungen 

Einleitung. Das Steuerreformgesetz 2015/16 spricht 

zwar Privatstiftungen nicht direkt an, einige Neuregelun-

gen betreffen Privatstiftungen allerdings indirekt und 

haben teilweise wesentliche Auswirkungen auf Privatstif-

tungen. 

 

Zuwendungen durch Privatstiftungen. Ab 1.1.2016 

wird die Kapitalertragsteuer/Sondereinkommensteuer 

auf Kapitaleinkünfte von 25 auf 27,5% erhöht. Ausge-

nommen von dieser Erhöhung sind lediglich Einkünfte 

aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kredit-

instituten. Diese Erhöhung der 

KESt/Sondereinkommensteuer gilt daher auch für Zu-

wendungen durch Privatstiftungen an ihre Begünstigten. 

Die Zuwendungen sind im Inland durch die Zahlung der 

KESt weiterhin endbesteuert und müssen daher nicht in 

die Veranlagung aufgenommen werden. Bei der Zuwen-

dung von regulär körperschaftsteuerpflichtigen Erträgen 

durch die Privatstiftung kommt es durch diese Erhöhung 

– wie bei einer Kapitalgesellschaft – zu einem Anstieg 

der Gesamtsteuerbelastung von 43,75 auf 45,625%. 

Eine Änderung (Erhöhung) der Zwischenkörperschaft-

steuer ist nicht vorgesehen. 

 

Immobilienveräußerungen. Die Gewinne aus der Ver-

äußerung von Immobilien aus dem Privatvermögen der 

Privatstiftung unterliegen der (gutschriftfähigen) Zwi-

schenkörperschaftsteuer. Da es durch die Steuerreform 

2015/16 zu keiner Erhöhung der Zwischenkörperschaft-

steuer kommen soll, bleibt auch der Zwischenkörper-

schaftsteuersatz von 25% für private Immobilienveräu-

ßerungen von Privatstiftungen anwendbar. Für Gewinne 

aus Veräußerungen von betrieblichen Immobilien erge-

ben sich bei Privatstiftungen durch die Steuerreform 

keine Änderungen. Sie unterliegen daher weiterhin der 

25%igen regulären (nicht gutschriftfähigen) Körper-

schaftsteuer. Der Entfall des Inflationsabschlages ab 

1.1.2016 gilt gleichermaßen für Privatstiftungen. 

 

Gebäudeabschreibung. Für unmittelbar betrieblich 

genutzte Gebäude soll durch die Steuerreform ab 

1.1.2016 ein einheitlicher AfA-Satz von 2,5% eingeführt 

werden. Dies gilt auch für bereits bestehende Mietobjek-

te. Die Art der Nutzung des Betriebsgebäudes spielt 

daher für die Abschreibungshöhe grundsätzlich keine 

Rolle mehr. Die einzige Ausnahme besteht für Betriebs-

gebäude, die zu Wohnzwecken vermietet werden, hier 

beträgt der AfA-Satz statt bisher 2% nunmehr 1,5%. Bei 

bebauten Mietgrundstücken des Privatvermögens wer-

den die Abschreibungen ab 1.1.2016 grundsätzlich nur 

mehr von 60% (anstatt bisher 80%) der historischen 

Anschaffungskosten gerechnet, sofern ein anderes 

Aufteilungsverhältnis zwischen Grund und Gebäude  
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Erhöhte Obergrenze und steuerfreie Elektroautos. 

Zudem wird der Höchstbetrag des Sachbezugswertes 

von EUR 720 auf EUR 960 erhöht. Eine Steuer- 
begünstigung ist in den Änderungsbestimmungen für 

emissionsfreie Kraftfahrzeuge (Elektroautos) vorgese-

hen. Die private Verwendung eines Dienstautos, das 

von einem Elektromotor angetrieben wird, soll bis 2020 

von der Besteuerung ausgenommen werden; es kommt 

somit hier kein steuerpflichtiger Sachbezug zum Ansatz. 

 

Fazit. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird der 

Zweck einer Reduktion der Schadstoffbelastung auf 

Grund der Benutzung von firmeneigenen KFZ verfolgt. 

Die Begünstigung schadstoffarmer KFZ iVm einer Steu-

erbefreiung elektrisch angetriebener Fahrzeuge soll 

einen Anreiz zur Nutzung umweltfreundlicher Firmen-

PKWs schaffen und somit zu einer Ökologisierung des 

Steuerrechts beitragen. 

 

 

Bernhard Geiger 

bgeiger@deloitte.at 

 

 

 

 

Katrin Hopfgartner 

khopfgartner@deloitte.at 

 

 

  
 

Tax News 

Payroll und Expatriates 

Steuerreform 2015/16: Neuregelung beim Sach-

bezug für Dienstfahrzeuge 

Überblick. Im Zuge des Steuerreformpakets 2015/16 

soll es ebenso zu einer (erneuten) Änderung im Zu-

sammenhang mit PKW-Sachbezügen kommen. Vor dem 

Hintergrund einer Ökologisierung des Steuerrechts soll 

dieser bei einer privaten Nutzung durch den Arbeitneh-

mer künftig auf Basis der Schadstoffbelastung berechnet 

werden. 

 

Bisherige Regelung. Besteht für den Arbeitnehmer die 

Möglichkeit, ein arbeitgebereigenes Kraftfahrzeug für 

nichtberuflich veranlasste Fahrten einschließlich Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Familien-

heimfahrten zu benützen, so ist ein dementsprechender 

Ansatz eines Sachbezuges im Rahmen der Personalab-

rechnung vorgesehen. Nach derzeitiger Rechtslage ist 

entweder der volle Sachbezug idHv 1,5% der Anschaf-

fungskosten (max EUR 720 pro Monat) oder – bei nach-

gewiesenen nichtberuflichen Fahrten von nicht mehr als 

500 Kilometer im Monat – der halbe Sachbezug idHv 

0,75% der Anschaffungskosten (max EUR 360 pro Mo-

nat) zu berücksichtigen. Voraussetzung für die Gel-

tendmachung eines halben Sachbezuges im Rahmen 

der Lohnabrechnung ist eine dementsprechende Doku-

mentation in Form eines lückenlos geführten Fahrtenbu-

ches. 

 

Ökologisierung des Sachbezuges für Dienstfahrzeu-

ge. Die Steuerbelastung der privaten Nutzung eines 

Dienstfahrzeuges soll künftig vom Schadstoffausstoß 

des KFZ abhängig sein. Dabei sieht die novellierte Ver-

ordnung über die Bewertung bestimmter Sachbezüge 

(sog Sachbezugswerte-Verordnung) einen erhöhten 

Sachbezugswert für schadstoffreiche Fahrzeuge vor. 

Nach der geänderten Sachbezugswerte-Verordnung 

bildet der Schadstoffausstoß des KFZ die Grundlage für 

die Berechnung des lohnsteuerpflichtigen Sachbezuges. 

Für die Privatnutzung von Dienstfahrzeugen mit einem 

CO2-Ausstoß von mehr als 120 Gramm (bzw nach letz-

ter Diskussion möglicherweise 130 Gramm) pro Kilome-

ter, erhöht sich der Sachbezug auf 2% der Anschaf-

fungskosten pro Monat. Bei schadstoffarmen Fahrzeu-

gen, die einen CO2-Ausstoß von maximal 120 Gramm 

pro Kilometer aufweisen, kommen nach wie vor 1,5% 

der Anschaffungskosten als lohnsteuerpflichtiger Sach-

bezug zum Ansatz. Der CO2-Ausstoß soll für KFZ-

Neuanschaffungen jährlich angepasst werden, als dieser 

jährlich um 4 Gramm pro Kilometer zwischen 2016 und 

2020 abgesenkt wird. Mit dieser Regelung soll dem 

technologischen Fortschritt Rechnung getragen werden. 
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gründen ab 1.1.2016 die Möglichkeit eines KESt-

Abzuges von 25% für sämtliche Einkünfte aus Kapital-

vermögen vorgesehen werden. Sollte dennoch KESt 

vom Abzugsverpflichteten iHv 27,5% einbehalten wor-

den sein, besteht die Möglichkeit für nicht unter § 7 Abs 

3 KStG fallende Körperschaften die Möglichkeit der 

Regelbesteuerungsoption, um eine Besteuerung der 

KESt-pflichtigen Einkünfte zum Körperschaftsteuer-Tarif 

von 25% zu erreichen. Körperschaften, die Einkünfte 

gemäß § 7 Abs 3 KStG beziehen, haben entweder die 

Möglichkeit einer KESt-Befreiungen für betriebliche 

Anleger (§ 94 Z 5 EStG) oder die Möglichkeit der KESt-

Erstattung im Rahmen der Steuererklärung. Dies gilt 

sinngemäß für eigennützige Privatstiftungen (§ 94 Z 12 

EStG). 

 

Fazit. Im Zuge der Steuerreform 2015/16 soll der bisher 

einheitliche Kapitalertagsteuersatz (25%) aufgegeben 

und durch zwei unterschiedliche Steuersätze (25% oder 

27,5%) abhängig von der Art des Kapitalertrages ersetzt 

werden. Sparbuchzinsen sollen im Gegensatz zu ande-

ren Kapitalerträgen begünstigt werden und weiterhin 

unter den 25%-igen Steuersatz fallen.  

 

 

Nora Engel-Kazemi  

nengel@deloitte.at 

 
  

 

Tax News 

Einkommensteuer 

Steuerreform 2015/16: Erhöhung der Kapitaler-

tragsteuer 

Überblick. Am 16.6.2015 wurde die Regierungsvorlage 

zur Steuerreform 2015/16 sowie zur Änderung des End-

besteuerungsgesetzes präsentiert. Hinsichtlich der Kapi-

talertragsteuer sind darin folgende Neuerungen vorge-

sehen. 

 

Endbesteuerung. Das EndbesteuerungsG enthält einen 

Katalog von Einkünften aus Kapitalvermögen, deren 

Besteuerung durch den Kapitalertragsteuer-Abzug ab-

gegolten ist. Neben der KESt iHv 25% wird aufgrund der 

„Endbesteuerung“ von diesen Einkünften daher keine 

weitere Steuer erhoben. Diese Aufzählung soll nun um 

Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen (§ 27 Abs 3 

EStG) und Einkünfte aus Derivaten (§ 27 Abs 4 EStG), 

die erst im Zuge des BudBG 2011 definiert wurden, 

ergänzt werden. Dadurch soll die Abgeltungswirkung der 

KESt auch für diese Art von Kapitaleinkünften verfas-

sungsrechtlich verankert werden. 

 

Kapitalertragsteuer-Satz. Nach derzeitiger Rechtslage 

ist die Kapitalertragsteuer mit einem einheitlichen Satz 

festzusetzen und mit der Hälfte des höchsten Einkom-

mensteuertarifs gedeckelt. Diese Bestimmung soll ab 

1.1.2016 dahingehend geändert werden, dass auch 

unterschiedliche Steuersätze festgelegt werden können. 

Weiters soll die Koppelung an den höchsten Einkom-

mensteuertarif entfallen und die KESt künftig absolut 

und zeitlich unbefristet mit einem Steuersatz von 27,5% 

gedeckelt werden. Dieser nunmehr erhöhte KESt-Satz 

von 27,5% soll nunmehr ab 2016 zur Anwendung kom-

men. Bei außerbetrieblichen Einkünften und der Ge-

winnermittlung nach dem Zufluss-/Abflussprinzip (§ 4 

Abs 3 EStG) ist der erhöhte Steuersatz für Zuflüsse ab 

dem 1.1.2016 anzuwenden, eine Abgrenzung nicht 

zugeflossener Einkünfte (zB bei Nullkuponanleihen) ist 

nicht vorzunehmen. Bei der Gewinnermittlung nach § 4 

Abs 1 EStG und § 5 EStG  ist zu unterscheiden: Bei 

Regelwirtschaftsjahren gilt der erhöhte Steuersatz ab 

dem 1.1.2016 und es erfolgt eine automatische Abgren-

zung auf Grund der Bilanzierung. Bei abweichenden 

Wirtschaftsjahren  ist hingegen keine Abgrenzung vor-

gesehen, je nach Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses 

vor oder ab dem 1.1.2016 kommt der Steuersatz von 

25% oder 27,5% zur Anwendung. Beim KESt-Satz auf 

Zinsen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen 

bei Kreditinstituten sieht die Regierungsvorlage die Bei-

behaltung des derzeit geltenden Steuersatzes von 25% 

vor. 

  

Körperschaften. Da bei Körperschaften auch Einkünfte 

aus Kapitalvermögen mit 25% Körperschaftsteuer be-

steuert werden, soll bei diesen aus Vereinfachungs- 
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Fazit. Da die Vereinnahmung der Entgelte für Abonne-

ments, die bereits für 2016 verkauft wurden, vor dem 

1.9.2015 nicht gewährleistet werden kann, und die 

Abonnementpreise für 2016 bereits Großteils mit kalku-

lierter 10% Umsatzsteuer an das Publikum versendet 

wurden, wäre die Schaffung einer längeren Übergangs-

regelung, welche die langfristige Saisonplanung von 

Kulturbetrieben berücksichtigt, begrüßenswert. Jeden-

falls empfiehlt es sich entsprechende Marketingmaß-

nahmen zu ergreifen, um den Abo-Verkauf bzw Vorver-

kauf noch vor Anwendung des erhöhten Steuersatzes 

anzukurbeln. 

 

 

Wilfried Krammer 
wkrammer@deloitte.at 

 

Tax News 

Umsatzsteuer und Zoll 

 

Steuerreform 2015/16:  Kunst und Kultur werden 

teurer! 

Überblick. Um einen breiten Zugang zu Kunst und Kul-

tur zu möglichen, ist derzeit für künstlerische und kultu-

relle Dienstleistungen ein begünstigter Umsatzsteuer-

satz von 10% gesetzlich verankert. Mit dem Steuerre-

formgesetz 2015/16, welches sich derzeit noch im Ge-

setzwerdungsprozess befindet, soll der begünstigte 

Umsatzsteuersatz für diese Leistungen auf 13% ange-

hoben werden. 

 

Betroffene Leistungen. 

¶ Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler. 

¶ Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb ei-

nes Theaters verbunden sind. Das Gleiche gilt 

sinngemäß für Veranstaltungen von Theater-

aufführungen durch andere Unternehmer. 

¶ Musik- und Gesangsaufführungen durch Ein-

zelpersonen oder durch Personenzusammen-

schlüsse, insbesondere durch Orchester, Mu-

sikensembles oder durch andere Unternehmer. 

¶ Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb ei-

nes Museums, eines botanischen oder zoologi-

schen Gartens sowie eines Naturparks verbun-

den sind. 

¶ Filmvorführungen. 

¶ Zirkusaufführungen sowie die Leistungen aus 

der Tätigkeit als Schausteller. 

 

Inkrafttreten. Für die Umsätze als Künstler, aus Film-

vorführungen, Zirkusaufführungen sowie als Schaustel-

ler, soll die Umsatzsteuererhöhung mit 1.1.2016 in Kraft 

treten und für alle Umsätze nach dem 31.12.2015 anzu-

wenden sein. Hinsichtlich der Leistungen von Theatern, 

Orchestern, Chören und Museen soll die Umsatzsteuer-

erhöhung ebenfalls auf Umsätze nach dem 31.12.2015 

anzuwenden sein. Allerdings nur sofern die Entgelte 

dafür noch nicht vor dem 1.9.2015 vollständig verein-

nahmt wurden. Mit dieser Übergangsregelung soll der 

Tatsache Rechnung getragen werden, dass teilweise 

bereits Jahreskarten und sonstige Karten für das Jahr 

2016 veräußert wurden. 

 

Gemeinnützige Rechtsträger. Offen bleibt, ob auch 

gemeinnützige Körperschaften, welche oben angeführte 

Leistungen erbringen, künftig dem 13%igen Umsatz-

steuersatz oder, wie bisher, dem 10%igen Umsatzsteu-

ersatz unterliegen. Eine diesbezügliche Klarstellung 

wäre wünschenswert. 
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des Betriebs ist weiterhin das umfangreiche alte Formu-

lar zu verwenden. Das neue Formular soll erstmals für 

die Veranlagung 2015 zur Anwendung kommen. Ob die 

Einführung eines weiteren Steuererklärungs-Formulares 

aber tatsächlich einen Beitrag zum Bürokratieabbau 

leistet, darf dahingestellt bleiben. 

 

 

Christoph Hofer 
chhofer@deloitte.at 

 

   

Tax News 

Unternehmensbesteuerung 

Steuerreform 2015/16: Vereinfachtes Formular 

für Kleinbetriebe 

Überblick. Im Rahmen der Steuerreform 2015/2016 ist 

auch ein gewisser Bürokratieabbau geplant. Das BMF 

hat daher einen Entwurf einer stark vereinfachten Ein-

kommensteuererklärung für kleine Unternehmen in Be-

gutachtung geschickt. Dieses soll erstmals für die Ver-

anlagung 2015 zur Anwendung kommen. 

 

Neues Formular. Das neue Formular E1a-K (Beilage 

zur Einkommensteuererklärung für Kleinbetriebe) soll 

die bisher notwendige Beilage zur Einkommensteuerer-

klärung (Formular E1a) unter bestimmten Vorausset-

zungen ersetzen. Das Formular wurde wesentlich ge-

kürzt und enthält nunmehr statt der ursprünglich 34 

auszufüllenden Kennzahlen nur mehr 21 Kennzahlen. 

Insbesondere bei der Angabe der Betriebsausgaben 

erfolgte eine wesentliche Reduktion der Kennzahlen und 

somit die Notwendigkeit der Aufgliederung der Betriebs-

ausgaben in einzelne Kategorien. Aus technischen 

Gründen war es nicht möglich, bisherige Kennzahlenin-

halte zusammenzufassen. Die in den nicht mehr vor-

handenen Kennzahlen einzutragenden Werte sollen 

daher in Zukunft in den allgemeinen Kennzahlen „übrige 

Betriebseinnahmen“ sowie „übrige Betriebsausgaben“ 

aufgehen. In Summe konnte somit eine Reduktion des 

Formulars von ursprünglich vier auf nunmehr zwei Sei-

ten erreicht werden. 

 

Voraussetzungen. Das neue Formular ist nur von so-

genannten Kleinbetrieben anzuwenden. Voraussetzung 

ist, dass der Gewinn des Betriebes durch Einnahmen-

/Ausgaben-Rechnung oder Pauschalierung (ausge-

nommen land- und forstwirtschaftliche Pauschalierung 

und Pauschalierung für Lebensmitteleinzel- oder Ge-

mischtwarenhändler) ermittelt wurde. Die Summe der 

Betriebseinnahmen dürfen im betreffenden Kalenderjahr 

darüber hinaus den Betrag von EUR 30.000,00 (bei 

Anwendung des Umsatzsteuer-Nettosystems, EUR 

36.000,00 bei Anwendung des Umsatzsteuer-

Bruttosystems) nicht übersteigen und der Betrieb darf im 

laufenden Jahr nicht aufgegeben oder verkauft worden 

sein. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist 

weiterhin das Formular E1a zu verwenden. 

 

Fazit. Die Vereinfachung der Einkommensteuererklä-

rungs-Formulare ist grundsätzlich zu begrüßen. Die 

Verwendung des vereinfachten Formulars soll aber 

lediglich für Kleinbetriebe möglich sein. Bei größeren 

Betrieben bzw im Fall der Aufgabe oder des Verkaufs  
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Überblick. Im Begutachtungsentwurf für das Steuerre-

formgesetz 2015/2016 sind folgende Änderungen im 

Bereich der Umgründungen vorgesehen: 

 

Grunderwerbsteuer. Die derzeit geltenden Begünsti-

gungen im UmgrStG für Grundstückserwerbe im Zuge 

von Umgründungen (Bemessungsgrundlage: zweifacher 

Einheitswert, Tarif: 3,5%) sollen abgeschafft werden. In 

Zukunft soll die GrESt bei Grundstückserwerben im 

Zuge von Umgründungen (und auch beim indirekten 

Erwerb durch Anteilsvereinigung oder Übertragung aller 

Anteile) vom Grundstückswert bemessen werden, der 

Steuersatz soll dafür immer 0,5% betragen. Ausgenom-

men von dieser Neuregelung sind Erwerbsvorgänge von 

land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Hier soll 

immer die allgemeine Begünstigung (Bemessungs-

grundlage: Einheitswert, Tarif: 3,5%) zur Anwendung 

kommen. Die Neuregelung soll für Erwerbsvorgänge 

anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2015 verwirklicht 

werden. Wurde der Erwerbsvorgang vor dem 1.1.2016 

verwirklicht und entsteht die Steuerschuld nach dem 

31.12.2015, soll der Steuerschuldner zur Besteuerung 

nach der Neuregelung optieren können. 

 

Einlagenrückzahlung. Die derzeit bestehende Wahl-

möglichkeit, eine Ausschüttung eines Bilanzgewinnes 

steuerlich entweder als Gewinnausschüttung oder als 

Einlagenrückzahlung zu behandeln, soll durch eine 

zwingende Verwendungsreihenfolge ersetzt werden. 

Zukünftigt sollen Einlagenrückzahlungen erst dann er-

folgen können, wenn bereits alle thesaurierten Gewinne 

(sog Innenfinanzierung) ausgeschüttet wurden. Für 

Umgründungen soll dabei zudem folgende Ausnah-

meregelung eingeführt werden:  

 

Wird im Zuge einer Umgründung beim übernehmenden 

Rechtsträger eine Neubewertung des übernommenen 

Vermögens gem § 202 Abs 1 UGB vorgenommen, soll 

die Differenz zwischen beizulegendem Wert und Buch-

wert weder den Stand der Innenfinanzierung noch den 

Stand der Einlagen berühren sondern gesondert in Evi-

denz genommen werden müssen (sog umgründungsbe-

dingter Differenzbetrag). Dieser Betrag soll erst dann 

rückgeführt werden können, wenn die gesamte Innenfi-

nanzierung ausgeschüttet wurde. Die Ausschüttung soll 

in diesem Fall steuerlich zwingend als Einlagenrückzah-

lung zu behandeln sein. 

 

Wird ein unternehmensrechtlich neubewertetes Wirt-

schaftsgut hingegen zu einem späteren Zeitpunkt ver-

äußert und kommt es dabei steuerlich zu einer Realisie-

rung der stillen Reserven, soll der umgründungsbedingte 

Differenzbetrag in dieser Höhe vermindert und der Stand  

der Innenfinanzierung korrespondierend erhöht werden 

müssen. Eine nachfolgende Ausschüttung dieses Be-

trags soll dann auch steuerlich als Gewinnausschüttung 

gelten. 

 

Die Neuregelung soll für Wirtschaftsjahre gelten, die 

nach dem 31.7.2015 beginnen. Abweichend davon sol-

len umgründungsbedingte Differenzbeträge bereits für 

alle nach dem 31.5.2015 beschlossenen Umgründungen 

gesondert im Evidenzkonto zu erfassen sein. 

 

Ausgleichsposten. Kommt es im Zuge einer Realtei-

lung nach Art V UmgrStG zu einer Verschiebung von 

stillen Reserven in Wirtschaftsgütern, auf die ein Son-

dersteuersatz nach § 27a Abs. 1 EStG (Kapitalvermö-

gen) oder § 30a Abs. 1 EStG (Grundstücke) anwendbar 

ist, soll diese Verschiebung in Zukunft durch gesonderte 

Ausgleichsposten ausgeglichen werden, wobei für jeden 

Sondersteuersatz (25%, 27,5% und/oder 30%) ein eige-

ner Ausgleichsposten gebildet werden muss. Durch 

diese Regelung soll eine Vermengung von mit unter-

schiedlichen Steuersätzen besteuerten stillen Reserven 

in den Ausgleichsposten verhindern werden. Die Aus-

gleichposten sollen in Folge zu dem jeweiligen Sonder-

steuersatz aufgelöst bzw nach der entsprechenden 

Wartetastenregelung (§ 6 Z 2 lit. c oder d EStG) abge-

schrieben werden. 

 

Für diese Neuregelung ist im Begutachtungsentwurf 

keine In-Kraft-Tretens-Bestimmung vorgesehen. Die 

übrigen Änderungen im UmgrStG sollen erstmals auf 

Umgründungen mit einem Stichtag nach dem 

31.12.2015 anzuwenden sein. Die weiteren Entwicklun-

gen im Gesetzgebungsprozess bleiben abzuwarten. 

 

 

Martin Six 

msix@deloitte.at 
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Steuerreform 2015/16: Auswirkungen auf 
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Arbeitergeberdarlehen. In der (wegen der Abschaffung 

der Befreiung für den „Freitabak“ vormals leeren) Z 20 

wird die Steuerfreiheit von unverzinslichen oder zinsver-

billigten Gehaltsvorschüssen und Arbeitergeberdarle-

hen, sofern der Betrag von EUR 7.300 nicht überschrit-

ten wird, normiert. Dieser Befreiungstatbestand fand 

sich bereits vor gesetzlicher Verankerung in der Sach-

bezugswerteverordnung.   

 

Mitarbeiterrabatte. Als Ersatz für die in Z 19 aufgeho-

bene Befreiungsbestimmung für den „Haustrunk“ im 

Brauereigewerbe wird in Z 21 eine generelle Befrei-

ungsbestimmung für Mitarbeiterrabatte von bis zu 10% 

bzw bis zu einem Freibetrag in der Höhe von EUR 500 

jährlich eingeführt (nach der Regierungsvorlage sogar 

20% bzw EUR 1.000). Für die Berechnung ist der End-

preis (inklusive üblicher Kundenrabatte) heranzuziehen. 

Der Arbeitgeber hat die notwendigen Aufzeichnungen zu 

führen, um die Steuerbefreiung geltend zu machen. 

Hintergrund für die Einführung dieser Bestimmung ist die 

derzeitige strenge Prüfungspraxis sowie das Ziel die 

Lohnverrechnung zu vereinfachen. 

 

Sozialversicherung. Die angefügte Z 34 beinhaltet die 

Steuerbefreiung von Rückerstattungen sozialrechtlicher 

Beiträge.  

 

Ein Blick in die Zukunft. Das Steuerreformgesetz 

2015/16 befindet sich noch bis 5.6.2015 in Begutach-

tung. Frühester möglicher Termin für das Inkrafttreten 

der oben beschriebenen Änderungen ist der 1.1.2016.  

 

 

Bernhard Geiger 
bgeiger@deloitte.at 
 
 
 
 
 
Lisa Löffler 
lloeffler@deloitte.at 
 

 
  

 

Tax News 

Payroll und Expatriates 

Steuerreform 2015/16: Ausweitung der steuer-

freien Zuwendungen an Mitarbeiter 
 

Überblick. Die geplante Steuerreform 2015/16 bringt 

zahlreiche Neuerungen unter anderem im Bereich der 

sachlichen Einkommensteuerbefreiungen mit sich. Le-

sen Sie im Folgenden die relevanten Neuerungen für die 

steuerfreien Zuwendungen an Ihre Mitarbeiter. 

 

Steuerbefreiungen im Allgemeinen. Bei Steuerbefrei-

ungen handelt es sich um Ausnahmen von der Besteue-

rung gewisser Vermögenszugänge an natürliche Perso-

nen. Prinzipiell sind die in § 3 Abs 1 EStG genannten 

Zuflüsse steuerbare Einkünfte iSd § 2 Abs 3 EStG, die 

jedoch aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung 

ausnahmsweise nicht besteuert werden. Die Aufzählung 

in § 3 Abs 1 EStG, welche hinsichtlich beschränkter und 

unbeschränkter Steuerpflicht keine Unterscheidung trifft, 

ist taxativ und umfasst sowohl Geld- als auch Sachbe-

züge. 

 

Gesundheitsvorsorge. Zur Klarstellung, dass präventi-

ve Leistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge 

steuerfrei sind, wird diese Befreiung, die sich bereits in 

den LStR vorgesehen ist, in Z 13 lit a verankert und 

zusätzlich auf die gesamte betriebliche Gesundheitsför-

derung ausgedehnt. Hiermit sind hinkünftig daher sämt-

liche Leistungen wie beispielweise Impfungen und Ge-

sundheitsvorsorgeuntersuchungen, welche vom Arbeit-

geber bezahlt werden, steuerfrei.  

 

Dienst- oder Firmenjubiläen. Aus Anlass von Dienst- 

oder Firmenjubiläen empfangene Sachzuwendungen 

sind aufgrund einer Ergänzung von Z 14  bis zu  einer 

Höhe von EUR 186 jährlich steuerfrei. Bei einem Zu-

sammenfallen von Dienst- und Firmenjubiläum im sel-

ben Jahr ist eine Verdoppelung des Betrages nicht mög-

lich. Geldwerte Vorteile bzw Sachzuwendungen die 

bisher unter Z 14 gefallen sind (Betriebsveranstaltungen 

wie insbesondere Weihnachtsfeiern und in dessen 

Rahmen empfangene Sachzuwendungen) können wei-

terhin bis zu EUR 365 bzw EUR 186 pro Jahr und Mitar-

beiter steuerfrei empfangen werden.  

 

Mitarbeiterbeteiligungen. Um eine höhere Partizipation 

der Arbeitnehmer an der Wertsteigerung des Unterneh-

mens möglich zu machen, werden Mitarbeiterkapitalbe-

teiligungen im Sinne der Z 15 lit b bis zu einem Betrag 

von EUR 3.000 steuerfrei sein. Der bisherige Freibetrag 

lag bei EUR 1.460.  

 

Begräbnisse. Die Gewährung steuerfreier Zuwendun-

gen des Arbeitgebers zu Kosten von von Arbeitnehmern 

oder deren (Ehe-)Partner oder Kindern wird in der Z 19 

eingeführt. 
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Überblick. Der Begutachtungsentwurf zum Steuerre-

formgesetz 2015/16 wurde in der Startup-Community 

nach dem Alternativfinanzierungsgesetz („Crowdfun-

ding-Gesetz“ siehe unseren FSI Advisory Espresso vom 

20.5.2015) mit großer Spannung erwartet. Er wird der 

hohen Erwartungshaltung jedoch nur in Teilbereichen 

gerecht; Die zentrale Forderung nach Steuerbegünsti-

gungen für risikoreiche Startup-Investments bleibt gänz-

lich unerfüllt. 

 

Einkommensteuertarif. Startup-Unternehmer, die in 

den ersten Jahren erfahrungsgemäß nur mit geringen 

Einkommen rechnen können, sollten von dem auf 25% 

gesenkten Eingangssteuersatz (bisher 36,5%) profitie-

ren. 

 

Negativsteuer für Selbständige. Selbständige ohne 

steuerpflichtiges Einkommen sollen auf Antrag eine 

GSVG-Beitragsgutschrift in Höhe von bis zu 50% der 

Beiträge, maximal aber EUR 110 pro Jahr erhalten. 

 

Erhöhter KESt-Satz. Gewinnausschüttungen bzw Divi-

denden sollen in Zukunft mit 27,5% anstelle von bisher 

25% besteuert werden. Gleiches soll ua für Veräuße-

rungsgewinne (zB von GmbH-Anteilen) gelten. Der er-

folgreiche Exit und Ausschüttungen aus profitablen Star-

tups sollen somit in Zukunft höher besteuert werden als 

bisher. 

 

Verlustverwertungsbremse. Die Strukturierung von 

Startup-Investments über Kommanditbeteiligungen oder 

atypische stille Beteiligungen war in der Vergangenheit 

aufgrund der Verlustzuweisungsmöglichkeiten durchaus 

verbreitet. Die maximale Verlustzuweisung an „kapitalis-

tische Mitunternehmer“ soll nun auf die Höhe der tat-

sächlich geleisteten Einlage begrenzt werden. Darüber 

hinausgehende Verluste sollen nur mit späteren Gewin-

nen aus derselben Beteiligung verrechenbar sein („War-

tetastenverluste“).  

 

Forschungs- und Bildungsprämie. Die Forschungs-

prämie für eigenbetriebliche Forschung und für Auftrags-

forschung wird von derzeit 10% auf 12% erhöht. 

 

Steuerbegünstigung für Stock Options. Der lohnsteu-

erliche Freibetrag für Stock Options soll von derzeit EUR 

1.460 auf EUR 3.000 erhöht werden. 

 

Zuzugsbegünstigung für Forscher und Wissen-

schaftler. Es soll ein pauschaler „Zuzugsfreibetrag“ von 

30% der zum Tarif zu besteuernden Einkünfte aus in- 

und ausländischer wissenschaftlicher Tätigkeit für die 

ersten 60 Monate ab dem Zuzug eingeführt werden. 

Diensterfindungen. Die bestehende lohnsteuerliche 

Begünstigung für Diensterfindungsprämien  (6% Lohn-

steuer auf ein um 15% erhöhtes zusätzliches Jahres-

sechstel neben dem begünstigen 13./14. Gehalt) soll 

gestrichen werden. 

 

Neugründungs-Förderungsgesetz. Keine Neugrün-

dung iSd NeuFöG soll vorliegen, wenn sich der Betriebs-

inhaber innerhalb der letzten fünf Jahre (bisher 15 Jah-

re) als Betriebsinhaber vergleichbarer Art betätigt hat. 

 

Vereinfachte Steuerformulare für KMU. Für KMU bis 

EUR 30.000 Jahresumsatz sollen künftig vereinfachte 

Einkommensteuerformulare verwendet werden. Der 

Entwurf (Formular E 1a-K) sieht 21 statt bisher 34 Kenn-

zahlen vor. 

 

Elektroautos. E-Mobility Startups sollten sich über die 

vorgesehen Anreize hin zu alternativen Antrieben freu-

en. So soll das Recht auf Vorsteuerabzug auf bestimmte 

unternehmerisch genutzte PKW und Kombis ohne CO2-

Ausstoß (zB Elektroautos) ausgedehnt werden. Für 

privat genutzte Dienstfahrzeuge mit Elektromotor soll 

zudem von 2016 bis 2020 kein lohnsteuerpflichtiger 

Sachbezug anfallen. 

 

Fazit. Der Begutachtungsentwurf zum Steuerreformge-

setz 2015 sieht mit der Erhöhung der Forschungsprä-

mie, der Zuzugsbegünstigung für Forscher und Wissen-

schaftler und Begünstigungen für Elektroautos innovati-

onsfördernde Aspekte vor. Daneben beinhaltet er jedoch 

keine nennenswerten Erleichterungen für Startups, ins-

besondere keine steuerlichen Anreize für die dringend 

benötigten Risiko-Investments. 

 

 
Barbara Edelmann 
bedelmann@deloitte.at 
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http://www.fsi-espresso.com/2015/05/20/ministerialentwurf-zum-alternativfinanzierungsgesetz-altfg-und-zur-altfg-infovo/
mailto:pdecke@deloitte.at


© Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH | Nr 6/2015 | 14 
 

 

 
 

Kurz-News CEE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Kurz-News Payroll und Expatriates 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Poland: Real estate tax amendments 
 

Overview. The Polish Ministry of Finance intends to modify the Polish Act on local taxes and charges 

with regard to definitions of a building and a construction. The planned amendments may significantly 

change real estate taxation principles in Poland, however the legislative process is currently on the initial 

stage and the final wording of the amendments cannot be determined. 

 

Definition of a construction. So far, the definition of a construction included in the Polish Act on local 

taxes and charges was directly linked to the Polish Construction Code. According to one of the possible 

projects of modifications this link may be eliminated and replaced by an alternative definition which in 

general broadens the concept of a construction. As a logical result, real estate tax charges in Poland may 

increase considerably. 

 

Definition of a building. The Polish Ministry of Finance is also considering adapting the definition of a 

building. As opposed to the proposed developments above, the modified Act on local taxes and charges 

may include a direct link to the definition of a building as specified in the Polish Construction Code. In 

fact, this amendment will however have no impact on the already existing tax practices. 

 

Economic effects. As already mentioned, the new definition of a construction may result in a significant 

increase of real estate tax charges in Poland. On that basis, the taxpayers should follow the works of the 

Ministry of Finance, although at this point in time it is still unclear when the final version of the proposed 

regulation will pass the Polish Parliament. However, the most probable date of effect is 2017. 

 

Tax News 

Kurz-Infos 

Steuerreform 2015/16: Neues Werbungskostenpauschale 

für Expatriates  

 

Überblick. Im Zuge der Steuerreform 2015/16 soll ab 2016 ein Werbungskostenpauschale für Expatria-

tes von bis zu EUR 2.500 jährlich eingeführt werden. Die Berücksichtigung dieses Pauschbetrags erfolgt 

bereits in der Lohnverrechnung, sodass sich Expatriates auf ein höheres monatliches Nettogehalt freuen 

können.  

 

Expatriates. Um das Werbungskostenpauschale in Anspruch nehmen zu können, müssen bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sein, welche in der BMF-Verordnung über die Aufstellung von Durchschnittssät-

zen für Werbungskosten von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen aufgezählt werden sollen: 

¶ Arbeitnehmer eines ausländischen Arbeitgebers; 

¶ Dienstverhältnis in Österreich für höchstens fünf Jahre (Konzerngesellschaft oder Betriebsstätte); 

¶ kein Wohnsitz in Österreich in den letzten zehn Jahren; 

¶ Wohnsitz im Ausland wird beibehalten; 

¶ Österreich hat ein Besteuerungsrecht auf die Einkünfte. 

 

Pauschale. Die Werbungskosten betragen 20 % der Bemessungsgrundlage und sind mit einem Höchst-

betrag von EUR 2.500 begrenzt. Die Kontrolle erfolgt durch das Finanzamt anhand des Jahreslohnzet-

tels, da das Werbungskostenpauschale durch den Arbeitgeber anzugeben ist. Ein Freibetragsbescheid 

ist – anders als bei den übrigen in der Verordnung vorgesehenen Pauschalbeträgen – nicht erforderlich 

und somit besteht auch keine Pflicht zur Abgabe einer Arbeitnehmerveranlagung.  

 

Fazit. Durch die Berücksichtigung von pauschalen Werbungskosten in der Lohnverrechnung erhalten 

Expatriates ab 2016 nicht nur ein höheres monatliches Nettogehalt, sondern ersparen sich auch die 

Abgabe einer Arbeitnehmerveranlagung in den Folgejahren. Bei höheren tatsächlichen Werbungskosten 

sollte jedoch eine  Arbeitnehmerveranlagung eingereicht werden. 
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Steuertermine im Juli 2015 

Am 15.7.2015 sind ua fällig: 

¶ Umsatzsteuervorauszahlung für Mai 2015. 

¶ Normverbrauchsabgabe für Mai 2015. 

¶ Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge aus 

Forderungswertpapieren für Mai 2015. 

¶ Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe für 

Mai 2015. 

¶ Werbeabgabe für Mai 2015. 

¶ Lohnsteuer für Juni 2015. 

¶ Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfen-

ausgleichsfonds für Juni 2015. 

¶ Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für Juni 

2015. 

¶ Kommunalsteuer für Juni 2015. 

¶ Abzugsteuer gem § 99 EStG für Juni 2015. 

¶ U-Bahn Steuer für Wien für Juni 2015. 

¶ Sozialversicherung für Dienstnehmer für  

Juni 2015. 

Am 31.7.2015 ist fällig (soweit erforderlich): 

¶ Stabilitätsabgabe samt Sonderbeitrag für das dritte Quartal 2015. 

 

 

World Tax Advisor 
 

World Tax Advisor vom 12.6.2015 behandelt insbesondere die neuen Herausforderungen an Internationale Finanzzen-

tren (IFCs) angesichts der internationalen Entwicklungen zur Vermeidung von Gewinnverlagerungen (BEPS) der OECD, 

den Aufschub der zentralen „Bereinigungsaktion“ betreffend Begünstigungsgesetzgebungen regionaler Provinzregierun-

gen in China, die mögliche Schmälerung eines steuerlichen Verlustvortrags der Steuerbasis der CREE (Zusatzabgabe 

zur Körperschaftsteuer für Zwecke der Stützung des Sozialsystems) nach Entscheid des Verfassungsgerichts in Kolum-

bien, die ausgelaufene Übergangsregelungen zur Einführung von Abzugssteuern (15% auf grenzüberschreitende Zins-

zahlungen) in Costa Rica, die veröffentlichte Studie zur Umsetzung der umsatzsteuerlichen Bagatellregelung bei Waren-

import („low value consignment relief“) in der EU, die Neuregelungen zur Mindestbesteuerung (MAT) und zur Einführung 

der Begrifflichkeit des Ortes der effektiven Geschäftsleitung (POEM) einer Gesellschaft des Finanzgesetzes 2015 in 

Indien, die Adaptierung der Regelung steuerlicher Anreize für Investitionen in bestimmte Industriezweige und Regionen 

(ua geringere Kapitalanforderungen, diverse Klarstellungen) in Indonesien, die Neuregelung zum Umsatzsteuerort bei 

elektronischen B2C Leistungen in Korea, die steuerlichen Anreize (ua Körperschaftsteuersatz zwischen 0% und 10%, 

keine Kapitalanforderungen bzw regulatorische Erleichterungen) für Prinzipalgesellschaften (Unternehmenszentralen) in 

Malaysia sowie die Adaptierungen bei Abzugssteuern (ua Ausweitung der Abzugssteuerpflicht für effektiv gering steuer-

belastete Unternehmen bei Repatriierung von Mitteln ins Ausland; Vorzugsdividenden, REITs) im Zuge der Steuerreform 

in Panama. 

 

 

Tax News 

Kurz-Infos 

Wie viel Zuverdienst schadet der Familienbeihilfe? 

 

Bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen Schüler/Studenten ganzjährig beliebig viel verdienen, 

ohne dass Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag gefährdet sind. Anders stellt sich die Situation aller-

dings nach Vollendung des 19. Lebensjahres dar.  

 

Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag sind diesfalls gefährdet, wenn das nach Tarif zu versteuernde 

Einkommen des Kindes (nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, etc) EUR 

10.000 pa überschreitet, unabhängig davon, ob es in den Ferien erzielt wird oder nicht. Einschließlich 

Urlaubszuschuss/Weihnachtsremuneration darf ein Schüler/Student daher maximal EUR 14.512 brutto 

pro Jahr verdienen, ohne dass die Eltern der Familienbeihilfe bzw des Kinderabsetzbetrags verlustig 

werden. Übersteigt das lukrierte Einkommen dennoch den Wert von EUR 10.000 pa, ist seit dem Jahr 

2014 die diesfalls eintretende Konsequenz insoweit abgemildert als die Familienbeihilfe nur um den  

EUR 10.000 übersteigenden Betrag des Einkommens reduziert wird und der Anspruch somit nicht mehr 

zur Gänze entfällt. 

http://www.deloittetax.at/wp-content/dtt-tax-worldtaxadvisor-150612.pdf
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World Tax Advisor vom 26.6.2015 behandelt insbesondere praktische Überlegungen für Anbieter in der JPDA (Joint 

Petroleum Development Area – Australien/Osttimor) in Timorsee, Belgien unterfertigt neues DBA mit Russland (5%/15% 

bei Dividenden, 0%/10% bei Zinsen, 0% bei Lizenzen), Bolivien hat Richtlinien zur Verrechnungspreisdokumentation 

veröffentlicht (verschärfte Anforderungen und Reporting-Verpflichtungen für Konzerntransaktionen), EU hat Aktionsplan 

der Kommission veröffentlicht (fünf Schwerpunkte: GKKB/CCCTB, Besteuerung am Ort der Wertschöpfung, Verbesse-

rung steuerlicher Rahmenbedingungen, Transparenz, Koordination), EuGH Generalanwalt befindet französisches Grup-

penbesteuerungsregime für EU-widrig (nur nationale Unternehmen können im Rahmen einer Steuergruppe eine 5% 

Restbesteuerung auf Dividendenerträge vermeiden), Richtlinienentwurf zu steuerlichen Meldeverpflichtungen von Unter-

nehmen der Maquiladora-Industrie in Mexiko (Montageunternehmen) veröffentlicht (Meldung per 31.12.2015), Südafrika 

hat Verständigungsvereinbarung mit Mauritius abgeschlossen (steuerliche Doppelansässigkeit; Ort der Geschäftslei-

tung), Ukraine hat Regelungen zu Devisenbeschränkungen ausgeweitet. 

 

 

 

 

 

Transfer Pricing Alert 
 

Nr. 6/2015 – BEPS Action 6: Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances 

Nr. 7/2015 – BEPS Action 13: Country-by-country reporting implementation package 

Nr. 8/2015 – Webcast: ĂGewusst wie: Country-by-Country (ĂCbCñ) Reportingñ 

 

 

 

 

Veröffentlichungshinweis 
 

Deloitte Österreich ist  

„Tax Firm of the Year 2015“ 

 

Im Rahmen der European Tax Awards Gala Ende Mai in Lon-

don wurde Deloitte Österreich von International Tax Review 

(ITR) als Tax Firm of the Year ausgezeichnet. Insgesamt 

nahm Deloitte gleich 15 Tax Awards entgegen und erhielt 

damit mehr Auszeichnungen als jedes andere Unternehmen 

an diesem Abend. 

 

Mit den European Tax Awards, die jährlich seit 2005 stattfin-

den, werden die führenden Steuerberater Europas ausge-

zeichnet. Entscheidende Kriterien für die Auszeichnung sind 

neben der Größe des Unternehmens seine Innovationskraft 

und die Komplexität der bearbeiteten Steuerfragen.  

Weiterlesen… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax News 

Kurz-Infos 

http://www.deloittetax.at/wp-content/dtt-tax-worldtaxadvisor-150626.pdf
http://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/artikel/verrechnungspreise/beps-action-6-preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances.html
http://www2.deloitte.com/at/de/seiten/steuerberatung/artikel/verrechnungspreise/beps-action-13-country-by-country-reporting-implementation-package.html
http://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/events/DeloitteCast-Tax.html?id=de:2em:3cc:4dcom_share:5awa:6dcom:tax&utm_campaign=Test+3+Transfer+Pricing+Alert_8_20150630&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter
http://www.deloittetax.at/2015/06/12/deloitte-osterreich-ist-tax-firm-of-the-year-2015/
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Veranstaltungshinweise 

Datum Veranstaltungstitel Ort Zeit 

6.-7. Juli 2015 Praxisseminar Mergers & Acquisitions Wien 08:30 Uhr 

6. September 
Steuerreform 2015/2016: Vermögensanlage und 

Betrugsbekämpfung 
Wien 13:00 Uhr 

23. September 2015 10. Wiener Symposium zum Wirtschafts- und Finanzstrafrecht Wien 09:00 Uhr 

23. September 2015 Steueroptimierung in der Privatstiftung Wien 13:00 Uhr 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie auch unter www.deloitte.at/events 
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